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KOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen zwischen dem

FACHVERBAND DER TEXTIL-, BEKLEIDUNGS-, SCHUH- UND LEDERINDUSTRIE,
Berufsgruppe Textilindustrie

einerseits und dem

ösrrRRelcHrscHEN cEWERKScHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Wirtschaftsbereich Textil, Bekleidung, Schuh

andererseits.

Artikel I

Der Kollektiwertrag gilt

räumlich: für alle Bundesländer der Republik Österreich mit Ausnahme Vorarlbergs

fachlich: für alle Mitgliedsfirmen der Textilindustrie, innerhalb des Fachverbandes Textil-, Bekleidungs-,
Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Textilindustrie, ausgenommen jene, die der
Fachgruppe der Stickereiwirtschaft Vorarlbergs angehören; für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig
auch einem anderen als dem vorgenannten Fachverband oder einer anderen Berufsgruppe
angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den
beteiligten Fachverbänden oder Berufsgruppen und der Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier, Wirtschaftsbereich Textil, Bekleidung, Schuh, festzustellen. Bei
dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überuviegend ausgeübt
wird;

für alle jene, dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmerlnnen, auf welche der
Rahmenkollektiwertrag für Angestellte der lndustrie vom l.November 1991 in der jeweils
gültigen Fassung anzuwenden ist.

persönlich:

Artikel Il

lst - Gehaltserhöhunq

(1) Das tatsächliche Monatsgehalt (lst-Gehalt) der Angestellten - bei Provisionsvertreterlnnen ein etwa
vereinbartes Fixum - ist mit Wirkung 1. April 2019 in der VG I bis lV, lVa um 3,0 oh, in der VG V, Va und Vl
um 2,6 %, in der VG M I und M ll um 3,0 % und in der VG M lll um 2,6 o/o zu erhöhen.
Berechnungsgrundlage für diese Erhöhung ist das März-Gehalt 2019.

(2) Andere Bezugsformen als Monatsgehalt (Fixum), wie z.B. Provisionsbezüge, Mindestprovisionen,
Mindestgarantien bei Provisionsbezieherlnnen, Prämien, Sachbezüge usw. bleiben unverändert.

Artikel III

Mindestorundqehaltsordnunq

(1) Díe ab I . April 2019 geltenden Mindestgrundgehälter und Lehrlingsentschädigungssätze ergeben sich aus
der im Anhang beigefügten Gehaltsordnung.

(2) Nach Durchführung der lst-Gehaltserhöhung gemäß Art.ll ist zu überprüfen, ob das tatsächliche Gehalt
dem neuen, ab 1. April 2019 geltenden Mindestgrundgehalt entspricht. lst dies nicht der Fall, so ist das
tatsächliche Monatsgehalt des/der Angestellten so aufzustocken, dass es den kollektivvertraglichen
Mindestgrundgehaltsvorschriften entspricht.
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Artikel lV

Überstundenoauschal ien

Überstundenpauschalien sind um den gleichen Prozentsatz zu erhöhen, um den sích das Monatsgehalt des/der
Angestellten aufgrund der Vorschriften der Art. ll oder lll effektiv erhöht.

Artikel V

Zusatzkollektiwertraq über die Verrechnunq von Reisekosten und Aufwandsentschädiqunqen

Dieser Zusatzkollektivvertrag für die Angestellten der Textilindustrie Österreichs (ausgenommen Vorarlberg)
vom 2. April 1985, gültig ab 1. April 1985 wird mit Wirksamkeit vom 01.04.2019 wie folgt abgeändert:

1. lm $ 3 Abs. (5) wird das Taggeld von € 50,62 auf € 51,64 erhöht. Die volle Reiseaufwandsentschädigung
(Tag- und Nachtgeld) wird von €73,94 auf €74,96 erhöht.

2. lm $ 4 Abs. (4) wird die Trennungskostenentschädigung von € 21,29 auf € 21,72 erhöht.

3. Die ím $ 5 (1) enthaltenen Messegelder werden wie folgt geändert:
Für Angestellte aller Venrvendungsgruppen und Meistergruppen wird das Messegeld von € 23,45 auf € 23,g2
erhöht.

Artikel Vl

Anrechnunq von Karenzzeiten

S 15 (B) lautet nunmehr:

Karenzurlaube innerhalb des Dienstverhältnisses gemäß SS 15-15i MSchG sowie 2-6 und 9 EKUG, die vor
dem 1 . April 2012 begonnen haben, werden bis zum Höchstausmaß von insgesamt zehn Monaten als
Venrvendungsgruppenjahr angerechnet. Die Anrechnung gilt für erste Karenzurlaube innerhalb des
Dienstverhältnisses, die ab 1 . 10. 1980 beginnen, hinsichtlich weiterer Karenzurlaube für solche, die ab 1 . 4.
2001 beginnen, sofern nicht schon vorher die Anrechnung bis zu insgesamt zehn Monaten erfolgte.
Karenzurlaube, die am 1 . April 2012 oder später begonnen haben, werden im Ausmaß von insgesamt bis zu 16
Monaten je Kind als Ven¡vendungsgruppenjahre angerechnet. Karenzurlaube innerhalb des Dienstverhältnisses,
welche nach dem 1.4.2019 beginnen, werden bis zum Höchstausmaß von 22 Monaten je Kind als
Verwendungsgruppenjahre angerechnet. Nimmt ein Elternteil für dasselbe Kind mehrere Karenzudaube in
Anspruch, werden dafür höchstens 22 Monate je Kind angerechnet. Für Karenzen die bis zum 31 .3.2019
enden, werden höchstens 16 Monate je Kind und Karenzen, die bis zum 31 . 3. 2012 enden höchstens zehn
Monate insgesamt angerechnet. Diese Höchstgrenzen gelten auch für Karenzurlaube nach Mehrlingsgeburten.

Artikel Vll

Zuschlas 11. & 12.. sowie 51. Arbeitsstunde

ln $ 5 (3) soll ein neuer Absatz (nicht nummeriert) angefügt werden, der wie folgt lautet:

Für die 1 1 . und 12. Arbeitsstunde an einem Tag gebührt, ausgenommen Arbeitsstunden im Rahmen gleitender
Arbeitszeit, ein Zuschlag von 100 %. Dies gilt auch bei gleitender Arbeitszeit, sofern Überstunden ausdrücklich
angeordnet werden. Werden in einer Arbeitswoche mehr als 50 Stunden geleistet, so gebührt, ausgenommen
Arbeitsstunden im Rahmen gleitender Arbeitszeit, ab der 51. Arbeitsstunde, sofern es sich um eine Überstunde
handelt, ein Zuschlag in Höhe von 100 %. Dies gilt auch bei gleitender Arbeitszeit, sofern Überstunden
ausdrücklich angeordnet werden.
(Dieser Absatz gilt ab 01.01.2020)
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Artikel Vlll

Pausen

Artikel lX
Verbrauch von Zeitouthaben

ln den Kolfektiwertrag soll ein neuer Paragraph 5a eingefügt werden, der wie folgt lautet:

$ 5a Verbrauch von Zeitguthaben

Artikel X

Pflichtpraktika

Artikel Xl

$ 18 Punkt a) soll dahingehend geändert werden, dass der retzte satz nunmehr wie folgt lautet:
Die Tabelle ll gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach voilendung des 1g. Lebensjahres oder nachbestandener Reifeprüfung näginnt.-

ln $ 5 (3) soll ein weiterer Absatz (nicht nummeriert) angefügt werden, der wie folgt lautet:
werden Überstunden geleistet, so íst nach Ende der achten und vor Beginn der elften Arbeitsstunde einebezahlte Pause von mindest"nt .ãr,ì n¡inut"n ,, gewähren, die in die Arbeitszeit einzurechnen ist.lnnerbetrieblich bereits bestehende ói"iär,*".t¡g" õ.o"igù.liiõåi" n"g"rungen - aus werchem Titer auch immer- sind auf diese Pause anzurechnen]Kein Ansfruch aui diese- Þ"ur" besteht, wenn die nach der zehntenstunde zu erbringende Arbeitslei.ir;g';;;;ssichflich nicht tänger ats 60 Minuten dauert.

wurde die Abgeltung für Überstunden durch Zeitausgleich vereinbart, so legt der Arbeitnehmer bz¡t. dieArbeitnehmerin den vL-rbrauch-dei2ð¡töun"¡en fest, àoîr, r,at er ozw. s¡ã srcn-uï ãás e¡nvernehmen mit demArbeitgeber zu bemühen' rottt- ããt E¡nvernãr¡mðn n"irt zustande, kann er bz¡t. sie mit einerVorankündigungszeit von vier wochen den ve.rbraucr'ri"itprñlt für jeweili'bi. ;; fünf Arbeitstage bzw. fünfschichten einseitig festlegen. ee¡ Beãnoigung des nroe¡tsvËirrâttn¡r."i werden n¡ãñt verorauchte Zeitguthabenausbezahlt.

$ 18 a lautet nunmehr wie folgt:

1' Pflichtpraktikanten ge1qß $ 2 Abs. 2 lit. b.(vom Geltungsbereich dieses Kollektiwertrages ausgenommen)gebührt für die Zeit íhres Pflicñtpranìt<ums eiÀe monaflitnäüãròritrng mindestens in der Höhe derLehrt inssentschäd isu ns rr¡ r ¿as' á. låh;Ëñ'" Ìi;;iË'ioä. r ö."' 

-

2' Ferialpraktikanten sind Personen, die ohne v_orliegen schulrechilicher vorschriften während der schulferienmit vereinbarten Ausbíldungsanteilen ¡n e¡nem Diens-tverhältñis oescnattigt weroén. Ëeriatpraktikanten gebührtbei erstmaliger Beschäftigu-ng onne Båiut'lerra¡rung oJ"r;änn vorher kõin pliiãr,ió,"r.t¡kum absorviert wurde,für längstens 1 Monat alJmoiatlicñ"i eãr-ug ein eeÏra! l" Hãnå oer _tenrìing.äñiräÅãoigung für das 2. Lehrjahr,in allen anderen Fällen ein Betrag inl"r H.iñ" o"i iäËñ¡Ägslîilcrrao¡gung für das 3. Lehrjahr (jeweits Tabere Ibzw. ll).
Die Tabelle ll ist jeweils dann anzuwenden, wenn die Praktikantenbeschäftigung nach vollendung des 18.Lebensjahres oder nach bestanO"n"i CJieprüfung erfotgt.

3' Absolvierende von Fachhochschulstudiengängen in Ausübung der vorgeschriebenen Berufspraxis innerharbeines Dienstverhältnisses gebührt 
"ts 

.onaüJÀ'år"il;ö;#Ë"ir"g ¡n de-r Höhe oei I-Lndingsentschädigung fürdas 3' Lehrjahr der Tabellã1, bei voriegãn'uon racnneiãgËnen-üorrenntnissen in der Höhe der l
Lehrlingsentschädigung für das 3. a;h-rl"h;der Tabeile il.
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Artikel Xll

Wirksamkeitsbeqinn

Der Kollektiwertrag tritt am 1. April 2019 in Kraft.
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FACHVERBAND DER TEXTIL., BEKLEIDUNGS., SCHUH. UND LEDERINDUSTRIE
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Mag. Eva Maria Strasser

FACHVERBAND DER TEXTIL., BEKLEIDUNGS., SCHUH. UND LEDERINDUSTRIE
Berufsgruppe Textilindustrie
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OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Die gf Vorsitzende: äftsbereichsleiter:

Å
Karl Dürtscher

OSTERREICH ISCH ER GEWERKSCHAFTSBUN D
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Wirtschaftsbereich Textil, Bekleidung, Schuh
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